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Grundsätzlich:	
1. Kirche	als	Gemeinschaft	der	Glaubenden	wird	von	Jesus	Christus	geleitet.	
Die	Kirche	als	Gemeinschaft	der	Glaubenden	ist	eine	geistliche	Größe,	eine	Gemeinschaft	aller	
Glaubenden	über	alle	äußeren	und	inneren	Grenzen	hinweg.	In	diesem	Sinne	ist	Jesus	Christus,	also	
Gott	selbst,	Herr	der	Kirche.	Diese	Kirche	ist	„unsichtbar“	und	hat	universale	Dimensionen.	
	

2. Kirche	als	gesellschaftliche	Institution	wird	von	Menschen	geleitet.	
Die	Institution	Kirche	ist	als	gesellschaftliche	Größe	eine	von	Menschen	verantwortlich	gestaltete	
und	zu	gestaltende	Einrichtung.	Sie	ist	eine	geschichtliche	Größe	in	der	Gesellschaft	wie	der	Staat.		
Im	evangelischen	Sinne	entwickelt	sich	die	Kirche	„von	unten	nach	oben“,	das	heißt:		
die	ursprüngliche	Einheit	ist	die	örtliche	Kirchengemeinde,	die	sich	mit	anderen	Gemeinden	zu	einem	
Kirchenkreis	zusammenschließt.	Diese	bilden	mit	vielen	anderen	Kirchenkreisen	die	Landeskirche.	
Das	ist	in	der	Katholischen	Kirche	anders.	Sie	baut	sich	von	„oben	nach	unten“	auf.	Der	Papst	soll	als	
Nachfolger	des	Petrus	die	Einheit	der	geistlichen	und	weltlichen	Kirche	repräsentieren.	
	

Geschichtlich:	
Die	Kirchengemeinde	Ibbenbüren	(www.evibb.de)	gehört	zum	Kirchenkreis	Tecklenburg	
(www.kirchenkreis-tecklenburg.de)	dessen	Sitz	in	Lengerich	ist	und	zur	Evangelischen	Landeskirche	
von	Westfalen	(www.ekvw.de)	mit	Sitz	in	Bielefeld.	Alle	Landeskirchen	in	Deutschland	schließen	sich	
zusammen	zur	Ev.	Kirche	in	Deutschland	(www.ekd.de),	deren	Verwaltungszentrum	in	Hannover	ist.		
Die	EKD	ist	Mitglied	in	einem	weltweiten	Verbund	von	Kirchen,	dem	Ökumenischen	Rat	der	Kirchen	
(www.wcc-coe.org),	der	seinen	Sitz	in	Genf,	Schweiz,	hat.	
	

In	den	Kirchengemeinden	wird	die	Kirche	geleitet	von	Pfarrer(inne)n	und	„Presbyter(inne)n“.		
Das	Wort	Presbyter	kommt	aus	dem	Griechischen:	presbyteroi	=	die	Ältesten.	So	bezeichnete	man	
die	Menschen,	die	Lebenserfahrung	haben	und	deshalb	mit	der	Leitung	einer	Gemeinde	betraut	
werden	können.	In	der	Kirchengemeinde	Ibbenbüren	gibt	es	24	Presbyter/innen	und	5	Pfarrer/innen.		
Presbyter/innen	werden	bei	einer	Gemeindewahl,	bei	der	man	ab	14	Jahren	wählen	kann,	für	vier	
Jahre	gewählt.	Sie	sind	verantwortlich	für	die	geistliche	und	organisatorische	Leitung	der	Gemeinde,	
für	den	Gottesdienst	und	alle	inhaltliche	Arbeit	in	der	Kirchengemeinde	und	natürlich	auch	für	
Finanzen,	Gebäude	und	Personal.	
	

Die	Kirchenkreise	werden	von	Vertretern	der	gemeindlichen	Presbyterien	durch	die	Beschlüsse	einer	
Synode	(Kreissynode)	geleitet.	Das	griechische	Wort	„synodos“	bedeutet	„gemeinsamer	Weg“.		
Die	auf	einem	gemeinsamen	Weg	befindlichen	Kirchengemeinden	wählen	in	der	Synode	ein	
Leitungsgremium,	den	„Kreissynodalvorstand“,	der	unter	der	Leitung	des	auch	von	der	Synode	
gewählten	„Superintendenten“	den	Kirchenkreis	leitet.		
	

Ähnlich	wird	die	Landeskirche	von	Vertretern	der	Kreissynoden	geleitet,	die	die	Landessynode	bilden	
und	den	„Präses“	(vergleichbar:	„Bischof“)	wählen,	der	Vorsitzender	der	Kirchenleitung	in	der	
Landeskirche	ist.	Die	EKD	wird	von	Vertretern	der	Landessynode	geleitet,	die	den	Ratsvorsitzenden	
der	EKD	wählen.	Die	EKD	ist	Mitglied	im	Ökumenischen	Rat	der	Kirchen,	in	der	die	universal-
kosmische	Dimension	der	geistlichen	Kirche	eine	weltweite	geschichtliche	Gestalt	annimmt.			
	

KA	im	blick.punkt	–	Dienstag	15.30–19	Uhr	–	KONFIRMANDENARBEIT	
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Organisationsaufbau	-	Evangelische	Kirche		
	

Evangelische	Kirche	von	Westfalen	
	

I				 Basisebene	
	

Kirchengemeinden			
	

z.B.	Ibbenbüren	

Presbyterium		
	

14.300	Gemeindeglieder	
in	5	Pfarrbezirken	

Vorsitzender	
	

Mit	„Kirchmeistern“	
Für	Bauten,	Finanzen,	Personal	

Ähnlich	wie	die	Stadt	Ibbenbüren	mit	dem	Stadtrat.	

	

II		 Mittlere	Ebene	
	

Kirchenkreise	
	

z.B.	Tecklenburg		
Sitz	in	Lengerich	

Kreissynode	
(2	x	im	Jahr)	

77.000	Gemeindeglieder		
in	17	Kirchengemeinden	

Superintendent	
	

Mit	dem	
„Kreissyndodalvorstand“	(KSV)	

Ähnlich	wie	der	Kreis	Steinfurt	mit	dem	Kreistag.	

	

III		 Allgemeine	Ebene	Großorganisation	
	

Landeskirche		
	

z.B.	Westfalen	–	Sitz	in	Bielefeld		

Landessynode		
(1	x	im	Jahr)	

2.300.000	Gemeindeglieder		
in	501	Gemeinden	in	28	Kirchenkreisen		

Präses	
	

Mit	der		
„Kirchenleitung“	(KL)	

Ähnlich	wie	das	Land	Nordrhein-Westfalen	mit	dem	Landtag	in	Düsseldorf.	

	

	
Zusammenschluss	von	Landeskirchen	in	Deutschland:	EKD	

	

Evangelische	Kirche	
	in	Deutschland	(EKD)	

Sitz:	Hannover	

EKD	–	Synode	
(1	x	im	Jahr)	

ca.	22.300.000	Gemeindeglieder	
In	20	Landeskirchen		
in	14500	Gemeinden	

Ratsvorsitzender	
	

Mit	dem		
„Rat	der	EKD“	

Ähnlich	wie	die	Bundesrepublik	Deutschland	mit	dem	Bundestag	in	Berlin.	

	

Zusammenschluss	von	christlichen	Kirchen	weltweit	
	

Ökumenischer	Rat	der	Kirchen	
(ÖRK)	

Sitz:	Genf,	Schweiz	
gegründet	1948	

Vollversammlung	des	ÖRK	
(alle	7	Jahre)	

über	400.000.000	Christen	
in	342	Mitgliedskirchen	in	120	Ländern	

Zentralausschuss	des	ÖRK	
	

Mit	dem	Präsidium	und	dem	
„Generalsekretariat	des	ÖRK“	

Ähnlich	wie	die		U	N	O		als	Versammlung	aller	Länder	der	Welt.	
	


